
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1955/6/3 2808/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1955

Index

VwGG

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §69

AVG §70 Abs1

AVG §70 Abs3

Beachte

Verstärkter Senat, eigener Beschluss

II vom 8.12.1953, Zl. 3/17-Pr./53 (zu Zl. 2808/53), Anhang Beschlüsse verstärkter Senate Nr. 60;

Rechtssatz

Durch die Bewilligung der Wiederaufnahme des Verfahrens tritt im Anwendungsbereich des Allgemeinen

Verwaltungsverfahrensgesetzes der Bescheid, mit dem das wiederaufzunehmende Verfahren abgeschlossen wurde,

außer Kraft.
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